
 

 

Fortbildung Betreuungsassistenz  
gem. § 87b Abs.3 SGB XI 

  
  

Information und Bewerbung:  

Alraune gGmbH, Schreyerring 27, 22309 Hamburg, Tel.: 040/632004-37  

betreuungsassistenz@alraune-hamburg.de - www.alraune-hamburg.de 

Auszug aus der Richtlinie nach § 87b Abs. 3 SGB XI zur Qualifikation und zu den Aufgaben von zusätzlichen Betreuungskräften in Pflegeheimen 

 

Aufgaben der zusätzlichen Betreuungskräfte 

 

Die zusätzlichen Betreuungskräfte sollen die betroffenen Pflegeheimbewohner 

betreuen und aktivieren. (…) 

 

Die Aufgabe der zusätzlichen Betreuungskräfte ist es, die betroffenen Heimbewohner zum Beispiel zu 

folgenden Alltagsaktivitäten zu motivieren und sie dabei zu betreuen und zu begleiten: 

- Malen und basteln 

- handwerkliche Arbeiten und leichte Gartenarbeiten 
- Haustiere füttern und pflegen 

- Kochen und backen 

- Anfertigung von Erinnerungsalben oder -ordnern 

- Musik hören, musizieren, singen 

- Brett- und Kartenspiele 

- Spaziergänge und Ausflüge, 

- Bewegungsübungen und tanzen in der Gruppe 

- Besuch von kulturellen Veranstaltungen, Sportveranstaltungen 

Gottesdiensten, und Friedhöfen 

- Lesen und Vorlesen 
- Fotoalben anschauen 

Die Betreuungskräfte sollen den Pflegeheimbewohnern für Gespräche über 

Alltägliches und ihre Sorgen zur Verfügung stehen, ihnen durch ihre 

Anwesenheit Ängste nehmen sowie Sicherheit und Orientierung vermitteln. 

 

 

Anforderungen an die Betreuungskräfte 

 

Grundlegende Anforderungen an die persönliche Eignung von Menschen, die  beruflich eine 

Betreuungstätigkeit in Pflegeheimen ausüben möchten, sind insbesondere 

- eine positive Haltung gegenüber kranken, behinderten und alten Menschen 
- soziale Kompetenz und kommunikative Fähigkeiten 

- Beobachtungsgabe und Wahrnehmungsfähigkeit 

- Empathiefähigkeit und Beziehungsfähigkeit 

- die Bereitschaft und Fähigkeit zu nonverbaler Kommunikation 

- Phantasie, Kreativität und Flexibilität 

- Gelassenheit im Umgang mit verhaltensbedingten Besonderheiten infolge von 

demenziellen und psychischen Krankheiten oder geistigen Behinderungen 

- psychische Stabilität, Fähigkeit zur Reflexion des eigenen Handelns, Fähigkeit 

sich abzugrenzen 

- Fähigkeit zur würdevollen Begleitung und Anleitung von einzelnen oder 
mehreren Menschen mit Demenz, psychischen Erkrankungen oder geistigen 

- Behinderungen 

- Teamfähigkeit 

- Zuverlässigkeit 


